
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Newsletter-Abonnent, 
wenn auch Sie in Kryptowährungen investiert haben bzw. dies erwägen, beachten Sie 
bitte, dass potenzielle Gewinne der Steuer unterliegen, wenn ein An- und Verkauf in-
nerhalb eines Jahres stattgefunden hat. Nach einem aktuellen Urteil sind Kryptowäh-
rungen und Fremdwährungen vergleichbar. 
Eine Entlastung gibt es für Kleinunternehmen. So wird ab 1. Januar 2020 die umsatz-
steuerliche Istbesteuerungsgrenze von 500.000 Euro auf 600.000 Euro angehoben. 
Zum gleichen Zeitpunkt wird auch die sog. Düsseldorfer Tabelle geändert. Geregelt 
sind dort die Bedarfssätze für Kinder, der Bedarf von Studierenden und die Selbstbehal-
te.  
Außerdem gilt es, spätestens ab 1. Januar 2020 die aktualisierten Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) anzuwenden.  
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Ihr EGSZ Team 
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Einkommensteuer 

Bitcoin-Gewinn ist steuerpflichtig 
Zwar sind Kryptowährungen wie Bitcoin 
kein gesetzliches Zahlungsmittel. Wenn 
ein Anleger in sie investiert und innerhalb 
eines Jahres an- und verkauft, muss der 
Gewinn jedoch in der Einkommensteuer-
erklärung angegeben werden! 
Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoins 
und Co. unterliegen wie bei anderen 
Wirtschaftsgütern auch der Steuer. So 
entschied auch das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg, dass Kryptowährungen 
grundsätzlich mit Fremdwährungen ver-
gleichbar sind, deren Gewinne ebenfalls 
besteuert werden. 

Bund und Länder einigen sich auf steu-
erliche Förderung von umweltfreundli-
chem Verhalten durch Klimaschutz-
programm 
Bund und Länder haben sich im Vermitt-
lungsausschuss am 18. Dezember 2019 
auf Änderungen am Klimapaket geeinigt. 
Wenn Bundestag und Bundesrat den 
Kompromissvorschlag noch bis 20. De-
zember 2019 bestätigen, könnte das ge-
änderte Gesetz zur Umsetzung des Klima-
schutzprogramms 2030 im Steuerrecht 
zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.  
Vier Maßnahmen aus dem Klimaschutz-
programm 2030 sollen im Steuerrecht 
umgesetzt werden und ein umwelt-
freundliches Verhalten stärker fördern: 
1. Förderung energetischer Gebäudesan-

ierung 

Energetische Sanierungsmaßnahmen an 

selbstgenutztem Wohneigentum sollen 
für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2029 durch einen Abzug 
von 20 % der Aufwendungen von der 
Steuerschuld gefördert werden. Förderfä-
hig sind Einzelmaßnahmen, z.B. die Wär-
medämmung von Wänden und Dächern, 
die Erneuerung der Fenster oder Außen-
türen sowie die Erneuerung bzw. der Ein-
bau einer Lüftungsanlage und die Opti-
mierung bestehender Heizungsanlagen. 
Der Vermittlungsausschuss hat als Ergän-
zung des Bundestagsbeschlusses vorge-
schlagen, auch Kosten für Energieberater 
künftig als Aufwendungen für energeti-
sche Maßnahmen anzuerkennen. 
2. Anhebung der Pendlerpauschale und 

Mobilitätsprämie 

Zur Entlastung der Pendler soll die Ent-
fernungspauschale ab dem 21. Kilometer 
um 5 auf 35 Cent angehoben werden. 
Alternativ dazu sollen geringverdienende 
Pendler, die innerhalb des Grundfreibe-
trags liegen, eine Mobilitätsprämie von 
14 % dieser erhöhten Pauschale wählen 
können. Die Anhebung der steuerlichen 
Entfernungspauschale und die Gewäh-
rung einer Mobilitätsprämie sind befristet 
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2026. Zusätzlich soll sich in 
den Jahren 2024 bis 2026 die Pauschale 
für Fernpendler ab dem 21. Entfernungs-
kilometer um weitere 3 Cent auf insge-
samt 38 Cent pro Kilometer erhöhen. 
3. Absenkung der Mehrwertsteuer auf 

Bahntickets im Fernverkehr 

Um die Attraktivität der Bahn zu verbes-
sern, soll der Umsatzsteuersatz für Fahr-
karten im Fernverkehr ab 2020 von 19 auf 
7 % gesenkt werden. Diese Regelung gilt 
unbefristet. 
4. Erhöhter Hebesatz Grundsteuer für 

Windparks 

Der Vermittlungsausschuss hat empfoh-
len, das vom Bundestag beschlossene 
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Hebesatzrecht der Kommunen bei der 
Grundsteuer für Windkraftanlagen aus 
dem Gesetz zu streichen und bat die 
Bundesregierung, im Einvernehmen mit 
den Ländern schnellstmöglich Maßnah-
men für eine größere Akzeptanz von 
Windenergie zu erarbeiten. 

Umsatzsteuer 

Umsatzsteuerliche Behandlung von 
Gutscheinen 
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat 
darauf hingewiesen, dass mit Gutschei-
nen, die vor dem 1. Januar 2019 ausge-
geben wurden, umsatzsteuerlich wie folgt 
zu verfahren ist:  
Wenn Gutscheine ausgegeben wurden, 
die nicht zum Bezug von hinreichend 
bezeichneten Leistungen berechtigen, 
handelt es sich lediglich um den Um-
tausch eines Zahlungsmittels (z. B. Bar-
geld) in ein anderes Zahlungsmittel (Gut-
schein). Die Hingabe des Gutscheins 
selbst stellt keine Lieferung dar. Eine An-
zahlung liegt ebenfalls nicht vor, da die 
Leistung nicht hinreichend konkretisiert 
ist. Erst bei Einlösung des Gutscheins un-
terliegt die Leistung der Umsatzsteuer.  
Wenn hingegen Gutscheine über be-
stimmte, konkret bezeichnete Leistungen 
ausgestellt wurden, unterliegt der gezahl-
te Betrag als Anzahlung der Umsatzbe-
steuerung. Bei Ausführung der Leistung 
unterliegt der ggf. noch zu zahlende Dif-
ferenzbetrag der Umsatzsteuer. Hierfür 
folgende Beispiele: Ein Restaurant stellt 
einen Gutschein über ein Frühstücks- und 
Lunchbuffet aus, ein Kino erstellt Gut-
scheine über Filmvorführungen, ein Fit-
nessstudio stellt einen Gutschein zur Be-
nutzung der Sonnenbank aus. 

Bürokratieentlastungsgesetz III:  
Erleichterungen für Unternehmens-
gründer bei Abgabe von Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen 
Mit dem Dritten Bürokratieabbaugesetz 
hat der Gesetzgeber u. a. auch Erleichte-
rungen für Unternehmensgründer bei der 
Umsatzsteuer geschaffen: 
Bislang mussten Unternehmensgründer 
im Jahr der Aufnahme der unternehmeri-
schen Tätigkeit und im Folgejahr monat-
lich Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
UStVA) auf elektronischem Weg übermit-
teln. Diese Regelung wird - zur Erleichte-
rung für Unternehmensgründer - für die 
Jahre 2021 bis 2026 ausgesetzt. 
Es gelten die allgemeinen Regelungen für 
die Abgabe von UStVA: 
§ d. h., grundsätzlich vierteljährliche 

Übermittlung von UStVA, 
§ bei einer Steuerschuld für das voran-

gegangene Kalenderjahr von mehr als 
7.500 Euro monatliche Übermittlung 
der UStVA, 

§ bei einer Steuerschuld im vorange-
gangenen Kalenderjahr von nicht 
mehr als 1.000 Euro gibt es die Mög-
lichkeit der Befreiung von der Über-
mittlung von UStVA. 

Das bedeutet im Ergebnis: 
§ Unternehmer, die ihre Tätigkeit im 

Jahr 2019 aufgenommen haben, müs-
sen für das Jahr 2019 und 2020 mo-
natlich UStVA übermitteln. 

§ Unternehmer, die ihre Tätigkeit im 
Jahr 2020 aufnehmen, müssen für das 
Jahr 2020 monatlich und ab dem Jahr 
2021 nach den allgemeinen Regelun-
gen ihre UStVA übermitteln. 

§ Für Unternehmer, die ihre Tätigkeit im 
Jahr 2021 aufnehmen, gelten die all-
gemeinen Regelungen für die Über-
mittlung von UStVA. 
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· Hinweis: Die zwingende monat-
liche Übermittlung von UStVA für Vor-
ratsgesellschaften und Firmenmäntel zu 
Beginn der Tätigkeit bleibt unverändert 
bestehen. 

Für Kleinunternehmer ab 1. Januar 
2020 Anhebung der umsatzsteuerli-
chen Grenze 
Für Lieferungen und sonstige entgeltliche 
Leistungen eines Kleinunternehmers im 
Inland wird die Umsatzsteuer nicht erho-
ben. Im Gegenzug sind Kleinunternehmer 
auch nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt. 
Durch das Bürokratieentlastungsgesetz III 
kommt eine Anhebung der Grenze für die 
umsatzsteuerliche Kleinunternehmerrege-
lung von 17.500 Euro auf 22.000 Euro.  
Ab 1. Januar 2020 gilt: Von der Kleinun-
ternehmerregelung profitieren im Inland 
ansässige Unternehmer, deren Gesam-
tumsatz im vorangegangenen Jahr (d. h. 
2019) 22.000 Euro nicht überstiegen hat 
und im laufenden Jahr (2020) voraussicht-
lich 50.000 Euro nicht übersteigt.  
Die Umsatzgrenzen sind als Bruttogren-
zen zu verstehen. Sie umfassen die Um-
sätze zuzüglich der darauf entfallenden 
Steuer. Entsprechend dürfte der Vorjah-
resnettoumsatz bei ausschließlich dem 
Regelsteuersatz unterliegenden Umsät-
zen nicht mehr als 18.487 Euro betra-
gen. Für die Prüfung des Umsatzes ist 
der Zufluss entscheidend. 

 

Für Kleinunternehmer: Ab 1. Januar 
2020 wird die umsatzsteuerliche Istbe-
steuerungsgrenze von 500.000 Euro 
auf 600.000 Euro angehoben 
Kleinunternehmen können aufatmen. Der 
Deutsche Bundestag beschloss für sie 
eine spürbare Bürokratieentlastung. Ab 1. 
Januar 2020 wird die umsatzsteuer-liche 
Istbesteuerungsgrenze von 500.000 Euro 
auf 600.000 Euro angehoben.  
Mit dem Ersten Bürokratieentlastungs-
gesetz aus dem Jahr 2015 wurde die 
Buchführungsgrenze in der Abgaben-
ordnung von 500.000 Euro auf 600.000 
Euro Umsatz im Kalenderjahr angeho-
ben. Mit der neuen gesetzlichen Anpas-
sung wird nun auch der Gleichlauf der 
Umsatzgrenzen hergestellt. 

Verfahrensrecht 

Aktualisierte Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbe-
wahrung von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer 
Form 
Das Bundesfinanzministerium hat am 28. 
November 2019 aktualisierte Grundsätze 
zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD) veröffent-
licht. Diese treten mit Wirkung vom 1. 
Januar 2020 in Kraft. Eine frühere freiwilli-
ge Anwendung der neuen Grundsätze ist 
möglich. 
Die Finanzbehörde hat künftig das Zu-
griffsrecht auf mit einem DV-System er-
stellte aufbewahrungspflichtige Unterla-
gen nicht nur bei steuerlichen Außenprü-
fungen, sondern in allen gesetzlich gere-
gelten Fällen (z. B. auch Nachschauen).  
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Zudem ist es künftig im Falle eines Sys-
temwechsels  
oder der Auslagerung aufzeichnungs- 
oder aufbewahrungspflichtiger Daten aus 
dem Produktivsystem ausreichend, wenn 
nach Ablauf des 5. Kalenderjahres, das auf 
die Umstellung folgt, nur noch der Z3-
Zugriff ermöglicht wird.  
Neben der generellen Fokussierung auf 
die Einzelaufzeichnungspflichten und die 
Zeitnähe von Buchungen sind folgende 
Aspekte erneut hervorzuheben: 
§ Bildliches Erfassen, z. B. durch eine 

Mobile App, wird künftig einem stati-
onären Scannen bei Einhaltung der 
erforderlichen Voraussetzungen (insb. 
Verfahrensdokumentation) gleichge-
stellt. Das bildliche Erfassen ist grund-
sätzlich auch im Ausland möglich. 

§ Bei sog. identischen Mehrstücken, d. 
h. Daten, die inhaltsgleich in struktu-
rierter und bildhafter Form vorliegen, 
ist die Aufbewahrung des Formats mit 
der höheren maschinellen Auswert-
barkeit ausreichend. 

§ Bei Konvertierung aufbewahrungs-
pflichtiger Unterlagen in ein Inhouse-
Format ist die Vernichtung des Origi-
nals zulässig, wenn eine inhaltsgleiche 
Archivierung erfolgt und die Daten 
einer maschinellen Auswertbarkeit 
zugänglich sind. 

Zudem ist künftig eine Referenzierung 
einer ursprünglichen Buchung zu deren 
Stornobuchung im Buchführungssystem 
verpflichtend vorzunehmen. 

Arbeits-/Sozialrecht 

Firmenrad: Keine Überwälzung der 
Leasingraten auf erkrankte Arbeitneh-
mer 
Das Arbeitsgericht Osnabrück entschied, 
dass eine Vertragsklausel mit der Ver-
pflichtung zur Übernahme der Leasing-

kosten für zwei Firmenräder durch einen 
erkrankten Arbeitnehmer für den Zeit-
raum nach Ablauf der sechswöchigen 
Entgeltfortzahlung unwirksam ist. Die 
Klausel falle dadurch ersatzlos weg. Des 
Weiteren hält das Gericht auch die vo-
raussetzungslose Abkehr von dem Her-
ausgabeverlangen seitens des Arbeitge-
bers und die dann entstehende Pflicht 
des Arbeitnehmers zur Zahlung der Lea-
singkosten für unangemessen.  
Im Übrigen weist das Arbeitsgericht 
darauf hin, dass in der Firmenrad-
Vereinbarung für eine dritte, am Ar-
beitsverhältnis nicht beteiligte Person 
(z. B. Ehegatte) unter Ausnutzung der 
steuerrechtlichen Belange des Arbeit-
nehmers eine Steuerverkürzung gese-
hen werden könnte. 

Familienrecht 

"Düsseldorfer Tabelle": Änderungen ab 
dem  
1. Januar 2020 

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf 
herausgegebene "Düsseldorfer Tabelle" 
wird zum 1. Januar 2020 geändert.  
1. Bedarfssätze für Kinder 
Der Mindestunterhalt beträgt ab dem 1. 
Januar 2020: 
§ für Kinder der 1. Altersstufe (bis zur 

Vollendung des 6. Lebensjahres) 369 
Euro (plus 15 Euro),  

§ für Kinder der 2. Altersstufe (bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres) 424 
Euro (plus 18 Euro) und  

§ für Kinder der 3. Altersstufe (vom 13. 
Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 497 
Euro (plus 21 Euro). 

Die Bedarfssätze der 2. bis 5. Einkom-
mensgruppe werden um jeweils 5 % und 
die der 6. bis 10. Einkommensgruppe um 
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je 8 % des Mindestunter-halts erhöht. 
Auch die Bedarfssätze volljähriger Kinder 
werden zum 1. Januar 2020 angehoben. 
Sie betragen 125 % des Bedarfs der 2. 
Altersstufe. Die Einkommensgruppen, 
zuletzt zum 1. Januar 2018 erhöht, blei-
ben unverändert. 
2. Bedarf von Studierenden 
Der Bedarf eines Studierenden, der nicht 
bei seinen Eltern oder einem Elternteil 
wohnt, steigt von bisher 735 Euro auf 860 
Euro (einschließlich 375 Euro an Warm-
miete). 
Auf den Bedarf des Kindes ist das Kinder-
geld anzurechnen. Dieses beträgt seit 
dem 1. Juli 2019: 
§ für ein erstes und zweites Kind 204 

Euro,  
§ für ein drittes Kind 210 Euro und  
§ ab dem vierten Kind 235 Euro. 
Das Kindergeld ist bei minderjährigen 
Kindern in der Regel zur Hälfte und bei 
volljährigen Kindern in vollem Umfang 
auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen.  
3. Selbstbehalte 
Die Selbstbehalte bilden den dem Unter-
haltspflichtigen mindestens zu belassen-
den Betrag ab. Gegenüber den Ansprü-
chen minderjähriger Kinder und volljähri-
ger unverheirateter Kinder bis zur Vollen-
dung des 21. Lebensjahres, die noch im 
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils 
leben und sich in der allgemeinen Schul-
ausbildung befinden, beträgt der not-
wendige Selbstbehalt des nicht erwerb-
stätigen Unterhaltspflichtigen 960 Euro 
und des erwerbstätigen Unterhaltspflich-
tigen 1.160 Euro. Der notwendige Selbst-
behalt beinhaltet Wohnkosten (Warm-
miete) von 430 Euro. Der Selbstbehalt 
kann erhöht werden, wenn die Wohnkos-
ten diesen Betrag überschreiten und nicht 
unangemessen sind. Sofern nicht der 
Mindestbedarf des unterhaltsberechtig-
ten Kindes betroffen ist, beträgt der dem 

Unterhaltspflichtigen zu belassende Ei-
genbedarf mindestens 1.400 Euro. 
Gegenüber Ansprüchen auf Ehegatten-
unterhalt bzw. Unterhaltsansprüchen 
der Mutter oder des Vaters eines nicht-
ehelichen Kindes beträgt der Eigenbe-
darf des erwerbstätigen Unterhalts-
pflichtigen ab dem 1. Januar 2020 1.280 
Euro und des nicht erwerbstätigen Un-
terhaltspflichtigen 1.180 Euro. Der 
Selbstbehalt gegenüber Unterhaltsan-
sprüchen von Eltern steigt auf 2.000 
Euro. Auswirkungen des sog. Angehö-
rigenentlastungsgesetzes sind noch 
nicht berücksichtigt. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung                              Januar/Februar 2020 

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.01.202011 10.02.202022 

Umsatzsteuer 10.01.202033 10.02.202044 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung entfällt 10.02.2020 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung55 13.01.2020 13.02.2019 

Scheck66 07.01.2020 07.02.2019 

Gewerbesteuer Entfällt 17.02.2020 
Grundsteuer Entfällt 17.02.2020 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 Entfällt 20.02.2020 
Scheck6 Entfällt 14.02.2020 

Sozialversicherung77 29.01.2020 26.02.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-

schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
  

                                                 
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelau-
fene Kalenderjahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlän-
gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 
6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 
7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschlä-
ge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. 
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Rechtliche Hinweise 
 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder 
sonstige, für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-
Newsletter erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir 
eine Haftung für die auszugsweise Darstellung nicht übernehmen können. 
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265  
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